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Polizeivcrordnuna.
Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die all¬

gemeine LandeAverwaltung vom 30. Juli 1883
und der 88 6. 12 und 13 der Verordnung vom
20. September 1867 über die Polizeiverwciltiing
i -i den neu erworbenen Landesteilen wird mit
Znstimnrung des Bezirksausschusses für den Um-
sang des Regierungsbezirks Wiesbaden folgende
Polizei-Verordnung erlassen:

1 Der 8 3 frer Weg enoliz«iverordnuna vom
7. November 1899 (Reg-Amtsblatt S . 418» wird
aufgehoben. An seine Stelle treten folgende Be-
stinunungen: ^ ^

§ 3. In der Zeit von einer « tunde nach soii-
nennnterggng dis eine Stunde vor Sonnenauf¬
gang müssen Fuhrwerke , die sich auf einem öffent¬
lichen Wege oder Platze befinden, beleuchtet fein.
Die Beleuchtung hat durch hcllbrcnnende . saubere
Laternen zu geschehen.

Fuhrwerke , welche nach ihrer Bauart vor¬
zugsweise der Personenbeförderung dienen, »lllf-
fcn auf der oberen linken u n d rechten Seite mit
Laternen versehen fein , die so eingerichtet und
angebracht sind, daß sie von Entgegenkommenden
und Ueberholenden deutlich rvahvgenommen wer-
den können. , . .

Bei Fuhrwerken anderer Art genügt i n d e r
Regel  di « Anbringung einer  Laterne . Füh¬
rer landwirtschaftlicher Fuhrwerke (8 16 der
Wegepolizeiverordnung vom 7. November 1899»
können sie auf verkehrsarmen Straßen am Zug¬
tier befestigen oder auf der kinken Seite des Fuhr¬
werks gehend selbst tragen . Im übrigen ist sie
an der oberen linken Seite des Fuhrwerks oder,
wo dies bisher noch gebräuchlich ist, zwischen den
Nädern zu befestigen, und nur wenn die Art der
Ladung (Feuergesährlichkeit usw.) die Befestigung
am ä&flüen selbst aussckliebt. an der linken Seite
des Zugtieres (bei 2 Zugtieren des linken Zug¬
tieres ) anzubriugen.

Außer dieser einen  Laterne ist aber in fol¬
genden Fällen noch eine ziveite zu führen:
a> wenn der Lichtschein der einen Laterne von

rückwärts nicht deutlich wabrgenonimeu wer-
den kann, fei es weil die Laterne nicht ent¬
sprechend eingerichtet oder angebracht ist oder
sich z. B . wesen der Bauart des Wagens
(Möbelwagens» oder wegen feiner Ladung
(Heu usw.» nickt derart aubringcn läßt . Eine
entsprechende zweite Laterne ist dann so am
Fuhrwerk zu führen oder durch eine zweite
Person nachzutragen, daß sie das Fuhrwerk
rückwärts beleuchtet;

b» für Fuhrwerke , deren Ladung seitlich oder
nach hinten in Gefahren bringender Weise
hervorsteht (ä. B . Langholz fuhrwerke usw.».
Die zweite Laterne ist neben dem hervor¬
stehenden Teil der Ladung von einer ziveiten
Person zu tragen , wenn sie nicht an diesem
Teil der Ladung -befestigt werden kann.

II. Ter 8 38 der Wegevvlizeiverordnung vom
7. November 1899 erhält folgende« Zusatz als
Absatz 2:

Jedes in der Fahrt befindlich«, wie aus der
Straß « haltende (vergl . 8 48 der Wegepolizeiber-
ordlmng» Fuhrwerk hat , sofern Breite und Be¬
schaffenheit des Weges es gestatten. die linke Seite
des Weges zu verzne-iden und sich auf der rechten
Seite oder wenigstens soweit auf der Mitte des
Weges zu halten , daß -auf der linken Seite Platz
für -ein- Fuhrwerk -bleibt.

IN. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrif¬
ten dieser Polizeiverordnung werden mit einer
Geldstrafe bis zu 60 Mark , im Unvermögensfallc
mit entsprechender Hast bestraft.

IV. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Mürz
1912 in Kraft.

Wiesbaden, de» 3. Februar 1912.
Der Regierungspräsident:

(Pr . I. 5. G. 293.) -gez. : v. Me i sie r.

Die -in der -vorstehenden Poliz -etverordn -un-g an¬
gezogenen Bestimmungen der Wegepolize-i-verord-
nnng vom 7. November 189-9 lauten wie folgt:

8 10. pp. Als landwirtschaftliches
Fuhrwerk wird betrachtet:
a» jedes Fuhrwerk , welches zum Betrieb der

Landwirtschaft und eines landwirtschaftlichen
Nebengewerbes oder von--einem Landwirt zur

l ■ Fortbewegung selbstge-wonnen-er Roherzcug-
nisse oder Erzeugnisse seines Kleingewerbes,

.behufs deren Veräußerung oder Verarbeitung
oder zur Zufuhr von Stoffen für die eigene
Landwirtschaft benutzt wird:

b» jedes Fuhrwerk eines Landwirts , welches nur
zeitweise im Re-bengewerbe zur Fortbewegung
von Rohmaterialien , namentlich Holz, Erze,

| -Kohlen. Steine , Kalk, Ton , Sand usw. be¬
nutzt wird , sofern nicht Fuhrwerke benutzt
-iverden, -welche in ihrer Bauart von -de»; üb¬
lichen landwirtschaftlichen Fuhrwerk ab-
wcichen und danach offenbar hauptsächlich

" zum Transport der obengenannten Rohpro¬
dukte-eingerichtet sind.

§ 38. Fuhrwerke , Reiter und Biehtransportc,
weiche einander begegnen, müssen nach rechts aus-
weichen.

8 43. Kein Fuhrwerk darf ans öffentlichen
Wegen so halten, daß dadurch der freie Verkehr
gehindert wird.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, 13. März 1912.

33621 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zu den Schuldverschreibungen der 3l4lpro-

zentigen 2. Ausgabe der Anleihe der « ladt
Wiesbaden , Buchstabe D . vom 1- Mai 1902
wird die Zinsscheinreihe 2 für die Zeit vom
1. April 1912 bis dahin 1922 nebst Er-
neuerungsschein vvn jetzt ab im mathaus,
Zimmer 2 dahier , Werktags von 8—l -vä H» 1
gegen Rückgabe der Zinsscheinanwennng vom
i . Mai 1902 ausgegeben.

Auch kann die Ausgabe -der neuen Zi »v-
scheinbvgen durch die für den Inhaber der
Schuldverschreibungen kostenfreie Vermitte¬
lung der Commerz - und Diskontobank zu
Berlin W. 8 und Hamburg , der Deut, -chen
Effekten - n . Wechselbank zu .Frankfurt a. äit -,
der Bayrischen Handelsbank zu München , der
Bayrischen Bereinsbank , Filiale Nürnberg,
zu Nürnberg , des Bankhauses L . u . W. 'Werl-
heimber zu Frankfurt a. M -, des Bankhau,es
E . Heimann zu Breslau und des -Bankhauses
A. -Spiegelsberg zu Hannover stattfiuden.

Die Steuer für die Zinsscheinbogen wird
vvn der Stadtqemeindc getragen 34409

Wiesbaden , den 13. Mürz 1912.
Der Magistrat-

Bekanntmachnng.
Das am 14. Mürz d. I . »«' den Distrikten

Grub , Raynholz , Reroberg nnd Himmelohr
ersteigerte Holz wird zur - Abfuhr hiermit
überwiese ».

Wiesbaden , den 15. Marz 1812.
Der Maaistrat

Bekanntmachung.
Die Heberolle über die von den Unter¬

nehmern lanö - und sarstwirtschaftlicher Be¬
triebe im Stadtkreise Wiesbaden zu zahlen
den Beiträge zu den Ausgaben der Hessen
nassauiicheii landwirtschaftlichen Beruksge-
noffenschast für das Jahr 1911, einschl . der
(tzrundtaxe der Mitglieder der Haftpflicht-
Versicherungsanstalt für das Jahr 1912. wird
vom 20. Mürz lfd. Js . ab zwei Kochen lang
auf dem Geschäftszimmer des Sektionsvor
standes — Marktstraßc 1. Zimmer 8 — wal,
rend der Vormittagsdienststnndeil zur Ein¬
sichtnahme für die Beteiligten offen gelegt.

Daselbst werden auch Beitrittserklärungen
zur Haftpflicht -Versicherungsanstalt entgegen
genommen.

Nach Ablauf dieser Frist wird mit der Eiu-
ziehnng der Beiträge vvrgegangen werden.

Die Uebcrsicht über die Verteilung der
Umlagebeitrüge ist der Heberolle beigefügi
lind kann ebenfalls eingesehcn werden.

Im Uebrigen wird ans die Bestimmungen
in den 88 105 bis 113 des Unfattvevsichernligs-
gesetzes für Land - und Forstwirtschaft vom
30. Juni 1900 hingewiesen.

Wiesbaden , den 15- März 1912.
Der Magistrat .:

I . B . gez. K v r n e r.

Städtischer Seesischverkanf.
Fischpreise am Dienstag , den 19, März 1912

Schellfisch, im Ganzen mit Kopf das Pfd.
W4 , — Schellfisch, im Ganzen ohne Kops das
Pfd- 32 I , — Schellfisch im Ausschnitt das
Pfd. 35 — Kabliau, im Ganzen ohne Kopf
dos Pfd . AI I . — Kabliau im Ausschnitt das
Pfd. 24 .$>, - Bratschellfische das Pfd. 20 ,j,
~~  Dorsch das Pfd. 22 S, — Goldbarsch ohne
Ävpf das Pfd . 28 S, — Bratschollen das Pfd.
30 . 33030

I Wiesibch-en, den 15. März 1912.
Der Magistrat.

Bekanntwachung.
Bei der am 2. Dezember 1911 erfolgten 21.

Verlosung behufs Rückzahlimd ans die anfangs
4%, jetzt 3Hi%tflc Stadtanleid « Buck,stabeA vom
1. Juli 1891 von 2 840 00» Al sind folgende Num¬
mern gezogen worden:

Buchstabe A l ä 2««» Al Nr . 10 25 56 74 92
106 126 149 158 106 188 188 203 238 245
282 290 323 359 384 391 409 446 460.

BuchstabeA 11ä- 500 Ai Nr . 9 22 34 49 53
66 76 98 111 142 147 185 209 223 259
284 331 356 374 426 149 476 491 557 602
707 748 797 829 909.

Buchstabe A III ä 1000 Ai Nr . 23 «0 90 96
109 133 150 196 214 232 247 274 308 366
367 399 428 474 495 504 559 587 598 654
655 684 718 730 749 778 790 820 848 865
890 949 995 1045 1095 1196.

Buchstabe A IV a MO Al Nr . 8 26 37 49
80 129 185.

Di-eie Anleiheschein« werden hiermit zur Rück¬
zahlung auf den 1. Juli 1912 gekündigt und es
findet von da ab eine weitere Verzinsung der¬
selben nickit mehr statt. -

Die Rückzahlung erfolgt nach Wahl der
Inhaber bei der hiesigen Stadthanptkasie.
bei der Königlichen Seehandlung (Preußische
Staatsbank » zu Berlin , oder bei der Dresdner
Bank zu Berlin und zu Frankfurt a. M . in der
nach dem Fälligkeitstermine folgenden Zeit.

Durch Rückkauf von Anleihescheinen sind wei¬
tere 3000 Ai getilgt worden.

Rückstände aus früheren Verlosungen sind
nicht vorhanden.

Wiesbaden, den 15. Dezeinber 1911.
Der Magistrat.

- Bekanntmachung.
Bei der am 2. Dezember 1911 erfolgten 25.

Berlosung behufs Rückzahlung auf die 3/1/ «,ge
Stadtanl -eibe vom 1. Januar 1887 im Betraue
von 1 800 000 Ji  wurden folgende Nummern
ae,;oaen:

Buchstabe T. ü 20» AL Nt . 13. 21 61 63 80
89 117 135 143 171 186 223 247 280 333
366 409 425 452 485.

Buchstabe U. ä 500 Ai Nr 10 41 77 96 107
194 148 184 205 242 2r7 300 301 31o 333
344 425 448 470 478 470 541 566 611 626
660 699 734 758 762 777 -

Buchstabe « . ä 1»»» Ai Nr, 24 57 77 98
123 141 165 190 239 246 28o 30o 343 38o
416 453 494 535 561 592 611 658 711 780
784 806 821 887.

Buchstabe W. ü 2000 Ai Nr . 11 34 73 81
119 165 188. , T. . . ,„ .. .

Diese Anleihescheine werden hiermit zur muck-
zahlung ans den 1. Juli 1912 gekündi-gt. und es
findet von da an. eine iveitere Berzrnsmm der-
selben nicht mehr statt. Die Rückzahlung erwl ^ t
nach Wahl der Inhaber bei der Stadthauptkaisc
hier oder bei der Deutschen Vereinsbank zu
Frankfurt a. M. in der nach dem Fälligkeits¬
termin« folgenden Zeit . ^ , . .. .

Rückstände aus früheren Vertotungen sind
nicht vorhanden . , J . . .

Wiesbaden, den 15. Dezember 1911
Ter Magistrat.

Bekanntmachung
über die Abhaltung der Frübiahrskontrollver-

faiiiminngen 1912.
Es haben zu erscheine» alle Manuschaften des

BenriaubtenitandeS der Jahresklassen 1899 bis
1911 die der Reserve. Land- und Scewebr 1. Auf¬
gebots aiigehören.

Das siud: . . , . . ,
1. Sämtliche Reservisten (mit Emichkuß der Re¬

serve der Jägerklasie A der Jahresklassen
1899 bis 1903». Letztere haben Mit ihren
Jahresklassen zu erscheinen. ^

2. Die Mannschaften der Land- und « eewehr-
1 Aufgebots, ailSgeiionimeu die. ivelche ,n
der Zeit vom 1. Avril bis 3V. September 1900
in den aktiven Dienst cinnetreten sind.

3. Sämtliche Ersatzreservisten.
4. Die zur Disposition der Truppenteile Be-

lirlaubteu . . ^ . ,, ,
g. Die zur Disposition der Eriatzbehorden Ent-

lasieucn. ^
6 Sämtliche auf Zeit aiierkanntcn onvaiideii.
i.  Die zeitig Feld- und Garnisondiciistun-

sähige».
8. Tie dauernd Halbinvaiideu.
9. Die nur ltzaruisoildieustfahigen.

Die Kontrollpflichtigen des Kreues ^c-ieo-
badeu-Stadl haben zu erscheinen wie wigt:

In Wiesbaden im ersten Geschoß des ehe-
maligen MontieruiiÄskammergebäudes — Ein¬
gang Bleichstraße. — . . .

Sämtliche Mannschafteii der Provnlzi « ,-
Jnfanterie mit Ausnahme der bei dieser ^ atie
gedienten Qekonomiehandwerker, Biichienmachcr
und Krankenträger . . .

Jahresklasie 1899 a», Montag, den 1. Avril
1912, vorm. 9 Uhr,

Jahresklasse 190» am Montag, den 1. Avril
1912, vorm. 11 Uhr, . .

Jahresklasie 1901 am Montag, den 1. April
1912. nachm. 3 Uhr. ^ . .. „ ..

Jahresklasie 1902 am Mittwoch, den 10. April
1912. vorm. 9 Uhr, . .. . . ..

Jahresklasie 1903 am Mittwoch, den 10. Aprrl
1912, vorm. 11 Uhr,

Jahresklasie 1904 am Mittwoch, den 10. April
1912, »ackm. 3 Uhr. . , ,

Jahresklasie 19Ü5 am Doimerstag. den 11.
Avril 1912. vorm. 9 Uhr.

Jahresklasie 1908 am Donnerstag, den 11.
Avril 1912. vorm. 11 Uhr,

Jahresklasie 1907 am Donnerstag , den 11.
April 1912. na» m. 3 Uhr,

Jahresklasie 1908 am v>reitag. den 12. Avril
1912. vorm. 9 Ubr,

Jahresklasie 1909 bis 1911 am Freitag, den
12. Avril 1912. vorm. 11 » hr,

U Sämtliche gedienten Mannschaiten mit
Ausnahme der Garde aller Waffen und der
Mamischasteu der Provinz -ial -Jnfanterre ./

Jahresklasie 1899 und 1900 am Freitag, den
12 Avril 1912, nackim. 3 Uhr.

' Jahresklasie 1901 und 1902 am Samstag , den
13. Avril 1912, vorm. 9 Uhr,

Jahresklasie 1903 und 1904 am « nmstag, de»
13. Avril 1912, vorm. 11 Udr, ^

Jahresklasie 1905 und 1906 am « aiiistag, den
13. April 1912. »acknn. 3 Uhr,

Jahresklasie 1907 bis 1911 am Montag, den
15. Avril 1912, »arm. 9 Uhr.

10. Sämtliche Mannschaften der Gzrrde aller
Waffen (Jahresklassen 1899 bis 1911»

am Montag, den 15. April 1912. vorm, 11 Uhr.
IV Der Ersatzreserve aller Waffen (Jahres

klassen 1899 bis 1911».
Jahresklasie» 1899 und 1900 am Montag, de»

15. Avrjl 1912, nachm. 3 Uhr,
Jahresklassen 1901 nnd 1902 am Dienstag , de»

18. Avril 1912, vorm. 9 Udr,
Jahresklaffen 1903 und 1904 am Dienstag , den

16. Avril 1912. vorm. 11 Ukr,
Jahrrsklasicn 1905 und 1906 am Dienstag , den

16. Avril 1912, nachm. 3 Uhr,
Jahresklassen 1907 und 1908 am Mittwoch,

den 17. Avril 1912, vorm. 9 Uhr, ^
Jahresklasie» 1909 bis 1911 am Mittwoch, den

17. 2tvril 1912, vorm. 11 Uhr.
Die Uhr der Luisenkirche ist matzgebend.
Auf dem Teckel eines jeden Militär - und Er¬

satzreservepasses ist die Jahresklasie des Inhabers
angegeben. . , , .

Zugleich wird zur Kenntnis gcbrackn. _
1. Besondere Beorderungen durch ,christlichen

Befehl erfolgen liiebt»iebr/ Diese öffentliche Auf-
fov'öcnuifl ift bet gleich 5U

2.  Willkürliches Erscheinen Ju einer anderen

27. Jah rgang.

Bekanntmachung.
In den: städtischen Besitztum „Schöne Aussicht

Nr . 18" ist eine im Gartenhaus 1. Stock oelegene
Wohnung , bestehend aus 5 Zimmern . 1 Küche.
1 Mansarde und 1 Kellerraum vom 1. Oktober
1912 ab neu zu vermieten.'

Nähere Ausknnst ivird in , den Vormittags-
dlenftstundeu im Rathaus auf Zimmer Nr.
erteilt.

Wiesbaden , den 10. Februar 1912.
89955 _ Der Magistrat.

Bekanntmachnng.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Winter¬

monate — Oktober bis einschließlich März — um
10 Ubr vormittags . .. 31234Stadt . Akziie-Amt.

Bekanntmachung
Bctr . G a s w e r k.

Im Hinblick auf die bevorstehende Zeit
des Wohnungswechsels wird hierdurch auf die
Beachtung des 8 12a der „Bestimmungen über
die Abgabe von Gas zum Privatgebrauche"
wiederholt aufmerksam gemacht. Derselbe
lautet:

„Der Gasabnehmer ist verpflichtet , so¬
bald er auf den ferneren GaSbezug verzich¬
tet , dies der Verwaltung mündlich oder
schriftlich anzuzeigeu und die rückstündtgen
Beträge zu zahle ». Meldet derselbe die
Gasbenutzuug nicht ab, so bleibt er solange
für die Bezahlung auch des von seinem
Nachfolger verbrauchten Gases verpflichtet,
bis diese Anzeige erfolgt oder der Ueber-
gang der Gaseinrichtungen auf einen an¬
deren Gasabnehmer von letzterem bei der
Verwaltung des Gaswerks angcmeldet wor¬
den ist."

Es wird im Interesse der Giisabnehmer
ersncht , vorkommende Aenderungen rechtzei¬
tig anmelden zu ivollen. 33639

Wiesbaden , den >4. Mürz 1912.
Verwaltung

der städtische» Wasier - und Lichtwerke.

als der Um: befohlenen Kontrollve . sa»v>rlung
wird bestraft. Wer durch , Krankheit an, Er¬
scheinen verhindert ist, hat ein von der Ortsbe-
hörde beglaubigtes Gesuch seinem Bezirksfeld
webel baldigst einrnreichen.

3 Diejenigen Arannschasten, we!a;e auS per¬
sönlichen Gründen zu einer anderen -als der be¬
fohlenen Kontrollveriammlung erscheinen wollen,
'haben dies mindestens 3 Tage vorher dem Bc-
zirksseldivebel behufs Einholung der erforder¬
lichen tzrenebmigungzu melden.

4 Wer bei der Kontrollvrrsammlung reim,
wird mit Arrest bestrast (Paßbesiimmung Zif

êi  ist verboten, Schirme und Stöcke auf den
Kvntrollplatz mitzubringen.

8 Jeder Mann muß sein« Militürpapiere
(Paß und Führungszeugnis » bei fick, haben.

7 Im Militärvaß »ruß die vvm 1. Avril 1912
ab gültige rote Kriegsbeorderung bezw. Paßuotiz
cingeklebt sein.

Wiesbaden, den 5. März 1912.
Königliches Bezirkstouimando.

gez. v, Lu n üb lad.

Bekanntmachnng.
Im Hinblick auf das demnächst beginnende

neue Vierteljahr werden die Hauseigentümer,
Hausverwalter oder Pächter gebeten , sofern
sie auf ihre Kosten Sie -

Reinigung der Sand - nnd Fettfänge
ihrer -Grundstücke durch das Kanalbauamt
ausführen lassen wollen , die -hierzu erforder¬
lichen schriftlichen oder mündlichen Anmel¬
dungen im Rathause , Zimmer Nr . 68, schon
jetzt zu veranlasien , damit die Aufnahme
und Kostenfeststellung . rechtzeitig erfolgen
und dann sofort zum i . April d. I . mit den
Reinigungen begonnen werden kann. Für die
Grundstücke , wo die Reinigung der Sinkstoff¬
behälter bereits durch das Kanalbanamt er¬
folgt . ist eine Anmeldung .nicht mehr erfor-
lich. 33035

Wiesbaden , den 15. März 1912.
Städtisches Kanalbauamt.

Verdingung.
Die Lieferung des Bedarf an Seife und

Soda für alle städtische Betriebe im Rech-
nungsiahr 1912 soll im Wege der öfsentlicheu
Ausschreibung verdungen werden.

Angcbotsformnlare und Verdingungsun¬
terlagen tönneu während der Vormittags-
dienststunden im Verwaltungsgebäude , Fried,
richstratze 19. Zimmer Nr . 19, eingesehen , die
Verdingungsunterlagen auch von dort gegen
Barzahlung oder -bestellgeldfreie Einsendung
vvn 50 S'  und zwar bis zum 19- März 1912
bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „M.
B - 21 Nr . 114" versehene Angebvte sind spä¬
testens bis
Mittwoch . 20. März 1912, vormittags 11 Uhr.
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — un¬
ter Einhaltung der obigen Los -Reihenfolge
— in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter.

R»r die mit dem vorgeschriedenen u« d.
ansgesüllten Bevdingungssormular einge
reichten Angebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 14 Tage.
Wiesbaden , 14. Mürz 1912.

Stadt . Maschinenbauamt.

Amtliche Bekanntmachungen
der Nachbarorte.

Verdingung.
Zur Unterhaltung des neuen Vizinal-

weges Rambach -Naurod in der -Gemarkung
Rambach sollen nachstehende Arbeiten u »d
Lieferungen vergeben werden:

1. Das Anfahren von 71 cdm. Decksteinen
aus dem Gemeindebruch Kitzelberg.

2. Das Schlagen dieser Steine.
3. Die Anlieferung von 38 cbm- Kies aus

dem Bingert . .
Die Angebotsvvrürucke sind vom Wcge-

meister Senske . Wiesbaden , Kiedricherstr . 7,
erhältlich , der auch näheres Auskunft erteilt.

Angebote sind verschlossen unh postfrei mit
der Aufschrift „Angebot Rambach-Naurod " bei
dem Lanöesbanamt zu Wiesbaden , Wallufcr-
stratze 18, bis zum Samstag , den 23. -März er -,
vormittags 11 Uhr einzureichen , zu welcher
Stunde die Oesfnung der Angebote erfolgt.

Wiesbaden , den li - Mürz 1912. 330:81
Ter Vorstand des Laudesbanamts,

gez. Sauer.
Wird veröffentlicht.
Rambach , den 13. März 1912. -

Der Bürgermeister - Morasch.
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